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Marktgemeinde         lfd.Nr. 06 

Michelhausen 

Vorläufiger Bericht 
über die 

Sitzung des Gemeinderates 

am Dienstag, den 30.03.2021, im Gemeindeamt Michelhausen 

Beginn: 19:00 Uhr     Die Einladung erfolgte am 24.03.2021 
Ende: 19:45 Uhr     durch Kurrende. 

anwesend waren: 

Bürgermeister: ÖK.Rat Rudolf Friewald 
Vizebürgermeister: Eduard Sanda 

GGR Rosa Sumetzberger GGR  Bernhard Heinl 

GGR Sabine Figl  

GR Sylvia Aichinger GR  Bernhard Baumgartner 

GR Maria Burchhart   GR Walter Herzog  

GR Helmut Kohl GR Josef Ott 

GR Daniela Schodt GR Helmut Schuster 

GR Michael Vogler  

GGR Mag. Gerald Fröhlich GR Christian Laistler 

GR DI (FH) Silvia Eiletz GR  MMag. Sabine Schreiner 

GR  Mag. Christoph Wohlmuther 

GR Andreas Michal  

 

anwesend war außerdem:  
Katrin Heinl als Schriftführerin 

entschuldigt abwesend waren: 

GGR Bernhard Heinreichsberger  

  

 

nicht entschuldigt abwesend waren: 

 

Vorsitzender: Bürgermeister ÖK.Rat Rudolf Friewald 

 
Die Sitzung war öffentlich. 

Die Sitzung war beschlussfähig 
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Tagesordnung 

1. Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 21.12.2020 
2. Bericht des Prüfungsausschusses 
3. Eröffnungsbilanz 2020 inkl. Festlegung der Rücklage 
4. Festlegung des Stichtages zur Erstellung des Rechnungsabschlusses 
5. Festlegung der Toleranzgrenze für die Begründung der Abweichungen im 

Rechnungsabschluss gegenüber den Voranschlagssummen 
6. Rechnungsabschluss 2020 sowie Jahresabschluss 2019 der KommReal Michelhausen 

GmbH und der JLM GmbH 
7. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms in der KG Pixendorf 
8. Löschungserklärung Wiederkaufsrecht betr. Grundstück Nr. 909/19 KG Michelhausen 
9. Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der TERRAGON 

Vermessung ZT - GmbH, GZ 11006, vom 26.02.2021, betreffend die Grundstücke Nr. 
119/1 und 93/3, KG Streithofen 

10. Personalangelegenheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit  

 

Verlauf der öffentlichen Sitzung 

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 

eröffnet die heutige Sitzung.  
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Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung  
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Die Dringlichkeit des Antrages wird abgelehnt.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle SPÖ) und einer Stimmenthaltung (GR 

Michal FPÖ) 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Die Dringlichkeit des Antrages wird abgelehnt.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle SPÖ) 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Die Dringlichkeit des Antrages wird abgelehnt.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle SPÖ) 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Die Dringlichkeit des Antrages wird abgelehnt.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle SPÖ) 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Die Dringlichkeit des Antrages wird abgelehnt.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle SPÖ) 

 

  



14 
 

Tagesordnungspunkt Nr. 1 

Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 
21.12.2020 

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die Verhandlungsschrift der Sitzung keine Einwände 
erhoben wurden. 
 
Das Protokoll gilt daher als genehmigt. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Bericht des Prüfungsausschusses 
 
Der Bürgermeister erteilt für diesen Tagesordnungspunkt Herrn GR Christian Laistler das 
Wort. 
 
Die schriftlichen Berichte über das Ergebnis der Prüfungen am 02.02.2021 und 23.03.2021 
werden dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
Der Bürgermeister nimmt dazu Stellung. 
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Die Berichte werden seitens des Gemeinderates zur Kenntnis genommen. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Eröffnungsbilanz 2020 inkl. Festlegung der Rücklage 
 
Der Bürgermeister legt die Eröffnungsbilanz 2020 vor und erläutert diese. 

Die Rücklage, die maximal 50 % des Saldos betragen darf, wird mit 8.380.000,00 Euro 

festgelegt (Haushaltsrücklagen siehe S. 7, C.III minus Zahlungsmittelreserven siehe S. 6, 

B.III.2). 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge die Eröffnungsbilanz 2020 sowie die Festlegung der Rücklage mit 

8.380.000,00 Euro beschließen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 4 

Festlegung des Stichtages zur Erstellung des Rechnungsabschlusses 
 
Der Bürgermeister schlägt vor, den Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses mit 31. 

Jänner des Folgejahres festzulegen. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge den Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses mit 31. Jänner 

des Folgejahres festzulegen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 5 

Festlegung der Toleranzgrenze für die Begründung der Abweichungen im 
Rechnungsabschluss gegenüber den Voranschlagssummen 
 

Der Bürgermeister schlägt vor, die Toleranzgrenze für die Begründung der Abweichungen im 
Rechnungsabschluss gegenüber den Voranschlagssummen folgendermaßen festzulegen: 

Zu begründen sind Überschreitungen der Voranschlagssumme um mehr als 30%, sofern 
diese mehr als 3.000,00 Euro ausmachen. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge die Toleranzgrenze für die Begründung der Abweichungen im 
Rechnungsabschluss gegenüber den Voranschlagssummen folgendermaßen festlegen: 

Zu begründen sind Überschreitungen der Voranschlagssumme um mehr als 30%, sofern 
diese mehr als 3.000,00 Euro ausmachen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 6 

Rechnungsabschluss 2020 sowie Jahresabschluss 2019 der KommReal 
Michelhausen GmbH und der JLM GmbH 
 
 
Der Bürgermeister legt den Rechnungsabschluss 2020 sowie die geprüften Jahresabschlüsse 

2019 der KommReal Michelhausen GmbH und der JLM GmbH vor und erläutert diese. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge den Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 beschließen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. Die Jahresabschlüsse 2020 der KommReal 

Michelhausen GmbH und der JLM GmbH samt Prüfbericht werden zur Kenntnis genommen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

GR Mag. Wohlmuther meldet sich zu Wort und stellt nachstehende Anfrage gem. § 22 NÖ GO 

1973: 
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Diese Anfrage wird laut Bürgermeister im Zuge der nächsten Gemeinderatssitzung 

beantwortet werden. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 7 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms in der KG Pixendorf 
 
Der Bürgermeister berichtet über den Stand des Verfahrens zur Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogramms (Flächenwidmungsplan und örtl. Entwicklungskonzept). 
Die vom Gemeinderat im Umlaufweg von 5.11.2020 bis 13.11.2020 unter Punkt 5 
beschlossene Verordnung (PZ: MHAU-FÄ7-11672) muss aufgrund der negativen 
verkehrstechnischen Beurteilung des Amtssachverständigen des Landes NÖ aufgehoben 
werden. Es wurde eine adaptierte verkehrstechnische Untersuchung zur Anbindung des 
geplanten Betriebsgebietes mit Stand 8.3.2021 von der zieritz + partner ZT GmbH erstellt. 
Daraus geht hervor, dass nach Aufhebung der ursprünglich beschlossenen Verordnung die 
Abänderungen auf Basis der neuen Plandarstellung, PZ: MHAU-FÄ7-11672-A, März 2021, 
beschlossen werden können, wobei neben der geplanten Neuwidmung von „Bauland-
Betriebsgebiet (BB)“ folgende zusätzliche Änderung südlich des „Bahnhofrings“ berücksichtigt 
werden soll (siehe auch Beschlussplan): 

 Ausweisung von „öffentlicher Verkehrsfläche (Vö)“ im Bereich der Grundstücke Nr. 
1373/4 und 1375 

Das geplante kleinflächige Betriebsgebiet kann durch die nunmehr vorgesehenen 
Verkehrsflächenneuwidmungen so angebunden werden, dass das höherrangige Verkehrsnetz 
(Abstand zum bestehenden Kreisverkehr) nicht beeinträchtigt wird, sodass 
verkehrstechnische Bedenken hinsichtlich der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs im 
gegenständlichen Abschnitt der „L2090“ bzw. des „Bahnhofrings“ ausgeräumt sind. 
 
Mit der zuständigen Abteilung RU1 des Landes NÖ wurde abgeklärt, dass die abgeänderten 
Beschlusspläne nicht neuerlich aufgelegt werden müssen. Es genügt ein neuerlicher 
Gemeinderatsbeschluss, mit dem die ursprünglich beschlossene Verordnung aufgehoben und 
die neue beschlossen wird. 
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Verordnungstext: 

PZ: MHAU – FÄ7 – 11672 – A - BU 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen beschließt (nach Erörterung der 

eingelangten Stellungnahmen sowie des Schreibens des Amtes der NÖ Landesregierung, 

Abteilung RU1 vom 01.02.2021, RU1-R-388/061-2020, samt verkehrstechnischem Gutachten 

vom 29.01.2021, GBA MD -H- 13378/001-2020) folgende 

 

VERORDNUNG 

§ 1:  

Die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen im Umlaufweg von 5.11.2020 bis 

13.11.2020 unter Punkt 5 beschlossene Verordnung (PZ: MHAU-FÄ7-11672) wird aufgehoben. 

§ 2: 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird das Örtliche 

Raumordnungsprogramm bzw. der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Michelhausen 

in der Katastralgemeinde Pixendorf abgeändert (in – gegenüber dem zur öffentlichen Auflage 

gebrachten Änderungsentwurf – abgeänderter Form). 

§ 3: 

Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes (PZ.: MHAU-FÄ7-11672-A, März 2021) – 

verfasst von DI Karl SIEGL, Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien – ist gemäß § 12 Abs. 3 der NÖ 

Planzeichenverordnung, LGBl. 8000/2 idgF. wie eine Neudarstellung ausgeführt und mit einem 

Hinweis auf diese Verordnung versehen und liegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden 

zur allgemeinen Einsicht auf. 

§ 4: 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und nach ihrer 

darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist 

folgenden Tag in Kraft. 

 

Angeschlagen am: 

Abzunehmen am: 
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GGR Mag. Fröhlich meldet sich zu Wort und stellt nachstehenden Antrag gem. § 22 NÖ GO 

1973: 

 

Beschluss: Der Antrag wird abgelehnt.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle SPÖ) 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge die Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms in der KG 
Pixendorf laut Beschlussunterlagen, MHAU-FÄ7-11672-A-BU, beschließen. 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle SPÖ) 
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Tagesordnungspunkt Nr. 8 

Löschungserklärung Wiederkaufsrecht betr. Grundstück Nr. 909/19 KG 
Michelhausen 
 
Der Bürgermeister legt das Ansuchen der Grundeigentümer Andrea und Gerhard Koch um 

Zustimmung zur Löschung des Wiederkaufsrechts laut Kaufvertrag vom 4.12.1990 betreffend 

die Liegenschaft EZ 439 Grundbuch 20149 Michelhausen vor. 

 
 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge der Löschung des Wiederkaufsrechts laut Kaufvertrag vom 4.12.1990 betreffend 

die Liegenschaft EZ 439 Grundbuch 20149 Michelhausen zustimmen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 9 

Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der TERRAGON 

Vermessung ZT - GmbH, GZ 11006, vom 26.02.2021, betreffend die Grundstücke 

Nr. 119/1 und 93/3, KG Streithofen 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der TERRAGON Vermessung ZT - GmbH, GZ 11006, 
vom 26.02.2021, betreffend die Grundstücke Nr. 119/1 und 93/3, KG Streithofen (Johann 
Stierl) vor. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der TERRAGON Vermessung ZT - 
GmbH, GZ 11006, vom 26.02.2021, betreffend die Grundstücke Nr. 119/1 und 93/3, KG 
Streithofen, 
 
… folgende Trennstücke der nachstehenden Grundstücke in das öffentliche Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen gewidmet und bei den Eigentümern abgeschrieben werden: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

1 119/1 128 Streithofen 1 93/3 217 

2 119/1 128 Streihofen 0 93/3 217 

 
… folgende Trennstücke der nachstehenden Grundstücke aus dem öffentlichen Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen entwidmet und den Eigentümern folgender Grundstücke 
zugeschrieben werden: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

3 93/3 217 Streithofen 0 119/1 128 

 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Der Bürgermeister verabschiedet die Zuhörer um 19:45 Uhr und schließt die öffentliche 

Sitzung. 

 

Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

Das Protokoll zu Tagesordnungspunkt 10 ist gesondert abgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Sitzungsprotokoll wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am __________ 
genehmigt – abgeändert – nicht genehmigt. 

 

            
 Bürgermeister       Schriftführer  

        

Gemeinderat  Gemeinderat  Gemeinderat (SPÖ)  Gemeinderat (FPÖ) 


